
 

 
 

 
Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Federführendes Amt Nr. 
Amt für Umweltschutz 080/2011 

 
 
Betreff: 
 
Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes 
 
 

Beratungsfolge Termin 

 
Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung 27.06.2011 
Berichterstattung: Herr KBD Rehers   

 
Kreisausschuss 08.07.2011 
Berichterstattung: Herr Ltd.KBD Gnerlich   

 
Kreistag 15.07.2011 
Berichterstattung: Herr Ltd.KBD Gnerlich   

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen:  ja nein 
    
Falls ja:    
Im Haushaltsplan vorgesehen:  ja nein 
   
Produkt  Nr.       Bez.       
   
Ergebnisplanposition oder Investition  Nr.       Bez.       
     
Betrag  a) für den Zweck veranschlagt und  a)       EUR 

b) nunmehr erforderlich b)       EUR 
  

1) Investitionsauszahl./einmalige Aufwendungen: 
 
insgesamt:       EUR  
 
Beteiligung Dritter:       EUR 
 
Belastung Kreis Warendorf:       EUR 

2) Lfd. Aufwendungen (einschl. Abschreibungen) jährlich: 
 
insgesamt:       EUR 
 
Beteiligung Dritter:       EUR 
 
Belastung Kreis Warendorf:       EUR 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes wird zugestimmt. 
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Erläuterungen: 
 
Der Kreis ist als öffentlich rechtlicher Entsorgungsträger nach § 5 a Abs. 1 des 
Landesabfallgesetzes verpflichtet, regelmäßig für sein Entsorgungsgebiet ein 
Abfallwirtschaftskonzept (AWK) aufzustellen. Das AWK enthält die Analyse der 
Entsorgungssituation, die Beschreibung der Entsorgungswege und den Nachweis der 
Entsorgungssicherheit.  
Das AWK ist im Abstand von fünf Jahren oder bei wesentlichen Änderungen 
fortzuschreiben und der Bezirksregierung als Obere Abfallwirtschaftsbehörde vorzulegen. 
Die letzte Fortschreibung erfolgte nach Anhörung der Städte und Gemeinden im März 
2005 mit Beschlussfassung des Kreistages am 10.06.2005. 
 
Im Rahmen der AWK-Fortschreibung 2011 wurden zwischenzeitlich die Städte und 
Gemeinden entsprechend § 5 a LAbfG angehört. Bedenken liegen nicht vor.  
 
Die im AWK-Entwurf gewählte Darstellung wurde im Vergleich zur bisherigen AWK-
Fassung gestrafft und hinsichtlich der abfallwirtschaftlichen Daten aktualisiert. 
Wesentliche Änderungen im kommunalen abfallwirtschaftlichen Geschehen gab es auf 
Kreisebene in den letzten fünf Jahren nicht.  
 
Nach dem Beschluss des Kreistages am 15.07.2011 wird das AWK der Bezirksregierung 
Münster vorgelegt. 
 
 
 
Anlagen: 
Abfallwirtschaftskonzept Kreis Warendorf 2010 
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1.   
 Amtsleitung  
 
 
 
2.   
 Dezernent  
 
 
 
3.   
 Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen 

Auswirkungen) 
 

 
 
 
4.   
 Landrat  
 
 
  
 


